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Nicht förderfähig Ja

    geringfügig Beschäftigten )

    Beschäftigte)

         Ja

Kein Riester

Ehegatten 0-Vertrag

Unbegrenzte Steuerpflicht in Deutschland?
( Vorsicht Grenzgänger !! )

Nicht  sozialversicherungspflichtig 

- Selbständige ( Einzelkaufmann )
- AG-Vorstandsmitglieder
- GGF ( beherrschend )
- Komplementäre

- Angehörige berufsständischer 
- Versorgungswerke
- Hausfrauen/-männer
- Sozialhilfeempfänger
- Bezieher von Rentenleistungen:
  Alters,- volle EMR, Witwen(r)rente

- Ehegatte/-in ist förderfähig und schließt
- seinerseits Riester ab

- freiwillige ( GRV-) Beitragszahler 

- steuerlich: Ehegattenveranlagung (§26 EStG)
- nicht dauernd getrennt lebend

Ist der Kunde riesterfähig?

Berufliche Tätigkeit?

- Beschäftigte > 400,- EUR
- Beamte, Wahlbeamte ( Bgm. )
- Landwirte/-innen ( LAK-pflichtig )
- Kindererziehende ( 3 Jahre / Kind)

Nur mittelbar förderfähig, wenn:

- Umschüler, Azubis, Anlernlinge (auch ohne EK)
- AloG I / II - Empfänger

- unentgeltliche Pflegepersonen> 14 Std./Woche
- Wehr-/ Zivildienstleistende

- Schlechtwettergeldempfänger
- Angehörige der: Künstlersozialkasse,

- Bezieher von Lohnersatzleistungen
- Kurzarbeiter

- Existenzgründer ( während d. „Ich-AG-Förderung“)

- selbständige Handwerker während der

- Scheinselbständige

    Bahnversicherungsanstalt, Seekasse,
    Bundesknappschaft

    Handwerkerpflichtzeit

- Selbständige:
    Lehrer, Erzieher, Masseure, Logopäden,
    Physiotherapeuten (ohne einen mehr als

- arbeitnehmerähnliche Selbständige
- Bezirksschornsteinfegermeister

Riester

    Küstenschiffer-fischer (< 5 mehr als geringfügig 

    Hebammen, Geburtshelfer

Sozialversicherungspflichtig

unmittelbar förderfähig

Kommanditisten 
(Prüfung Selbständigenstatus über AOK )

½ EMR, =>  förderfähig über zusätzliches 
Angestelltenverhältnis, oder wenn gemeldet 
als Arbeitssuchender 
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Wie entwickeln sich die Beiträge bis 2008?

2007
3%

2008
 4%

aus der Bemessungsgrundlage 

- Sozialversicherungspflichtiges Entgelt

- Beamtensold incl. Stellen- u. Familienzulagen

- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Einkünfte aus Selbständiger Tätigkeit

Nicht anzurechnen sind:

- Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Einkünfte aus Vermietung/ 
  Verpachtung

- Erziehungs-/Mutterschaftsgeld

- Kindergeld
Bei mehreren versicherungspflichtigen 
Einkommen/ Einkommensarten, sind diese zu 
addieren

Bei:
- Lohnersatzleistungen
            AloG I/II
            Krankengeld
            Unterhaltsgeld, Übergangsgeld
                  (Umschulungsmaßnahme )
            GRV/GUV- Rehamaßnahmen
- Wehr-/Zivildienst
- unentgeltlichen Pflegepersonen
- Kindererziehungszeiten

gilt als Bemessungsgrundlage: 
der Zahlbetrag der Lohnersatzleistung

mindestens jedoch dieMindest-
bemessungsgrundlage 155,- EUR  monatlich

Abzüglich Zulagen:

     2007
Grund:  114,- EUR
Kinder: 138,- EUR     
          
      2008
Grund:  154,- EUR
Kinder: 185,- EUR

Zahlbeitrag
( mindestens 60,- EUR jährlich )
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Zielgruppe Landwirte.

             Ja     Nein

           Ja         Nein             Ja          Nein

Zahlen beide Ehepartner Pflichtbeiträge in die LAK  ?

Erfolgt eine Auftteilung des Einkommens auf 
die Ehepartner?
( Einkommensteuerbescheid beachten )

Ist ein Ehepartner überhaupt nicht 
sozialversicherungspflichtig?

Beitragsberechnung 
je Ehepartner 
entsprechend dieser 
Aufteilung

Für diesen Ehe-
partner 0-Vertrag

- Ehemann: 
  Beitrag in % aus
  Einkommen
- Ehefrau:
  Sockelbeitrag

Beitragsberechnung 
entsprechend des 
jeweiligen Ein-
kommens

Liegen mehrere sozialversicherungspflichtige Einkommen pro Person vor, so sind diese zu 
addieren!

Das Steuerjahr bei Landwirten liegt im Zeitraum 1.7.- 30.6. Deshalb sind bei Landwirten die durchschnittlichen 
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft der letzten beiden Steuerjahre zu berücksichtigen.
Also: 
                                                   Bemessungsgrundlage für 2007 =
 
                  Einkünfte vom 01.07.2004-30.06.2005 + Einkünfte vom 01.07.2005-30.06.2006    
                                                                            2
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Geringfügig beschäftigte im Unternehmen.

Außer...

Normalerweise nicht eigenständig förderfähig

...der/ die Angestellte macht sich, durch Erklärung 
gegenüber dem Arbeitgeber, auf Antrag 
sozialversicherungspflichtig.

Auswirkungen

1. Eigenbeitrag zur Sozialversicherung von derzeit    
    4,9% des Einkommens ( 19,9% - 15% pauschaler 
    AG-Anteil )
    ( 4,9% x 400,- EUR = 19,60 EUR )

2. Sozialversicherungspflicht besteht mindestens
    solange diese Tätigkeit ausgeführt wird, auch für  
    alle anderen geringfügigen Beschäftigungen.

3. Unmittelbar förderfähig

Vorsicht!

Die Mindestbemessungsgrundlage für die  Sozialver-
sicherungspflicht auf Antrag beträgt   155,- EUR mtl.   
( => Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung 19,9% = 
30,85 EUR )
Der Arbeitgeber leistet aber nur 15% aus dem 
tatsächlichen Entgelt.

Liegt das Einkommen also unter 155,- EUR mtl., dann 
muß der Arbeitnehmer diesen  Fehlbeitrag zusätzlich 
ausgleichen. 
Beispiel: Einkommen 100,- EUR monatlich

=> AG- Beitrag zur Sozialversicherung         
     = 15% aus 100,- EUR = 15,- EUR
=> Soll-Beitrag für Sozialversicherngspflicht
     = 19,9% aus 155,- EUR = 30,85 EUR
=> 30,85 EUR -  15 EUR = 15,85 EUR 

Der Arbeitnehmer muß in diesem Fall 15,85 EUR an die 
Sozialkasse leisten. 
( Vgl.: 4,9% aus 100,- EUR  = 4,90 EUR )

Wenn der Ehegatte 
einer geringfügigen 
Beschäftigung 
nachgeht, kann also, 
unter diesen 
Voraussetzungen, so 
mancher Selbständige, 
über einen Null-Vertrag, 
in den Genuß der 
Riesterförderung 
kommen.
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Wie wird die Rente besteuert?

                Ja          Nein

                Ja                  Nein

Wohnsitz in Deutschland?

nachgelagert besteuerte Rentenzahlung

Liegt mit dem Wohnsitzland ein Doppelbesteuerungsabkommen vor ?

     Steuerpflichtig nur am Wohnort
         
=> Steuerpflicht in Deutschland endet 
=> schädliche Verwendung 

=> Rückzahlung der gesamten Förderung
      Die Rückzahlung muß jedoch nicht  
      zwingend einmalig erfolgen, 
      sondern es können pro monatlicher 
      Versorgungsleistung lediglich  
      15% abgeführt werden, bis die
      erhaltene Förderung vollständig
      zurückbezahlt ist.
      Somit stellt auch dies kein 
      k.o.- Kriterium dar.

Steuerpflicht in Deutschland 
besteht weiter = keine

schädliche Verwendung

Aber evtl. doppelte 
Besteuerung:

Steuerpflichtig in 
Deutschland ( grundsätzlich)

+
Steuerpflicht am Wohnsitz

( eventuell )
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